
Fragebogen zur Teilrevision der Signalisationsverordnung  
 
Vereinfachung der Einführung von Tempo-30-Zonen und Carpooling 
 

 

 

Entwurf der Signalisationsverordnung (E-SSV) 
 

1. Verzicht auf qualifizierte Gründe zur Anordnung von Tempo-30-Zonen 

 
Sind Sie einverstanden, dass die Anordnung von Tempo-30-Zonen auf 
siedlungsorientierten Strassen den allgemeinen Regeln für Verkehrsanordnungen und 
Verkehrsbeschränkungen unterstellt wird (Art. 108 Abs. 4bis E-SSV)? 

  JA X NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

  

 

 

2. Verzicht auf die Erstellung eines Gutachtens bei Anordnung von Tempo-30-Zonen 

 Sind Sie einverstanden, dass zur Anordnung von Tempo-30-Zonen auf 

siedlungsorientierten Strassen neu kein Gutachten mehr nötig ist (Art. 108 Abs. 4bis E-

SSV)? 

  JA X NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Wird die Einführung von Tempo-30-Zonen 

weiter vereinfacht, öffnet dies den Städten und 

Gemeinden Tür und Tor, willkürlich 

flächendeckend Tempo-30 einzuführen. Dies 

widerspricht ganz klar dem Volkswillen. 
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3. Einführung einer Signalisation für Mitfahrgemeinschaften (Carpooling) im 

Fahrverkehr 

 Sind Sie einverstanden, dass für die Privilegierung von Mitfahrgemeinschaften ein Symbol 

eingeführt wird (      ), das auf einer Zusatztafel dem allgemeinen Fahrverbot, dem 

Fahrverbot für Motorwagen und dem Signal «Busfahrbahn» beigefügt werden kann, um 

Fahrzeuge mit einer Mehrfachbesatzung von der Beschränkung ausnehmen 

(Art. 65 Abs. 15 E-SSV)? 

  JA X NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Diese Regelung ist nur sehr schwer zu 

überwachen und wird zu Missbrauch führen, 

wie es sich im Ausland zeigt.  

 

 

 

4. Einführung einer Signalisation für Mitfahrgemeinschaften (Carpooling) im ruhenden 

Verkehr 

 Sind Sie einverstanden, dass das Symbol «Mitfahrgemeinschaft» im ruhenden Verkehr 

nur das Parkieren von Fahrzeugen erlaubt, die sowohl beim Zufahren als auch beim 

Wegfahren mindestens mit einer der Zahl auf dem Symbol entsprechenden Anzahl an 

Personen besetzt sind (Art. 65 Abs. 16 E-SSV)? 

  JA X NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 

 Bemerkungen Änderungsantrag (Textvorschlag) 

Die Überprüfung, dass nur Fahrzeuge von 

Fahrgemeinschaften auf diesen Parkplätzen 

parken, ist praktisch unmöglich. Zudem lehnen 

wir es ab, dass noch mehr Parkplätze zur 

exklusiven Verfügung einer kleinen Gruppe 

blockiert werden sollen. 

 

 

 


